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Liebe Mitglieder  
des Mieterschutzbundes Berlin, 

liebe Leser/innen 
des MIETERSCHUTZ, 

Haben Sie‘s auch schon bemerkt, Frau Justiz-
ministerin Barley (SPD) rudert, ja, aber wo ru-
dert sie denn hin (?), sie rudert zurück, das 
könnte daran liegen, dass sie jetzt erst bemerkt 
hat, dass zur Verschärfung der Mietpreisbrem-
se noch die Zustimmung des Koalitionspartners 
notwendig ist oder sie rudert deshalb vergeb-
lich nach vorne, weil sie jetzt erst Kenntnis von 
den Vorschlägen des wissenschaftlichen  (!) 
Beirats des Bundeswirtschaftsministeriums 
erlangt hat und weil sie die starke Strömung 
aus dem dortigen CDU-geführten Ministerium 
unterschätzt hat. Der Beirat hat nämlich vor-
geschlagen, die Förderung des sozialen Woh-
nungsbaus unmittelbar einzustellen und die 
Mietpreisbremse gänzlich abzuschaffen. Die 
Vorschläge soll einer verstehen. Während in 
der Vergangenheit alle Parteien sich damit pro-
filiert haben, dass man unter der eigenen Re-
gierung in jedem Falle dafür sei, das milliarden-
schwere Förderprogramm für die Errichtung 
des sozialen Wohnungsbaus aufrechtzuerhal-
ten, kommen nun diese Vorschläge. Man weiß 
ja, für die Erlangung eines sogenannten WBS 
durfte man eine bestimmte Einkommensgrenze 
nicht überschreiten. Gleichzeitig war die Ver-
waltung aber bemüht, eine Ghettobildung da-
durch zu vermeiden, dass man unter bestimm-
ten Voraussetzungen auch Besserverdienen-
de einziehen ließ. Dem Grunde nach ist dieses 
Prinzip der Durchmischung natürlich nicht zu 
beanstanden. Die Gesetzmäßigkeit der Ver-
waltung war aber in diesen Bereichen mehr als 
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nur gefordert. Die Verwaltung war überfordert, 
das Ausnahme- und Regelprinzip richtig anzu-
wenden. Insoweit ist der Vorschlag des Bei-
rates – nämlich in den sozialen Wohnungsbau 
auch Besserverdienende – ohne jeden Förde-
rungsanspruch – einziehen zu lassen, durch-
aus überlegenswert. Parallel dazu sollen die zu 
vergebenden Fördermittel aber denen zugute-
kommen, die eine noch festzulegende Einkom-
mensgrenze nicht überschreiten. In Anbetracht 
der sich ausbreitenden Altersarmut die wohl 
gerechtere Regelung. Leider ist damit aber eine 
Eindämmung der Grundstückspreise bzw. der 
Baupreise nicht möglich. Beides sind aber ent-
scheidende Eckfaktoren für die spätere Miet-
preisbildung. In diesem Zusammenhang wollen 
die auf eine Verschärfung der Mietpreisbrem-
se verzichten, die es gleichzeitig als „natürlich“ 
ansehen, dass ca. 20.000 baureife Grundstücke 
nicht bebaut werden. Sie dienen ausschließlich 
der Spekulation. Sie warten zum Beispiel auf 
einen Fonds, der bereit ist, für baureife Grund-
stücke mehr als das Übliche zu zahlen. Um die-
se Situation in den Griff zu bekommen, hat der 
Gesetzgeber überlegt, eine Sondersteuer ein-
zuführen bzw. die Baugenehmigungen beizei-
ten auslaufen zu lassen. Ich glaube aber, die 
Lösung liegt woanders. In Anbetracht der hor-
renden Mietsteigerungen in der Vergangen-
heit, darf man sich schon fragen: Braucht un-
sere Gesellschaft private Wohnungsvermieter, 
die eine Wohnung als reines Finanzprodukt un-
ter Rendite- und Dividendengesichtspunkten 
behandeln? Der Senat und der Bundesgesetz-
geber sollten beizeiten handeln, bevor ein Riss 
durch die Gesellschaft geht, der auch mit viel 
Wohngeld nicht mehr zu kitten ist.

Was macht eigentlich derweil unsere Bause-
natorin? Sie kämpft. Sie kämpft mit sich, mit 
den Horrorzahlen an fehlenden Neubauten und 
mit dem Erhalt ihrer Position im Senat. An den 
Unmengen von Portraitaufnahmen in sämtli-
chen Zeitungen in den letzten Wochen kann 
es nicht gelegen haben. Aber – es ist nicht bö-
se gemeint Frau Bausenatorin – mit ihrer modi-
schen Frisur erinnern mich ihre Portraitaufnah-
men an einen Maulwurf, der gerade aus dem 
Erdhügel geschlupft ist und nicht weiß, in wes-
sen Garten er herausgekommen ist oder um es 
anders auszudrücken, es steht ihr ins Gesicht 
geschrieben, dass sie nicht weiß, ob sie noch 
Bausenatorin ist und morgen noch sein wird.

Einen Vorteil hat sie alle Mal. Für die Errich-
tung des neuen Flughafens ist sie nicht zu-
ständig und für die Errichtung des Regie-
rungsterminals schon gar nicht. Wie sich jetzt 
bestätigt hat, ist der Regierungsterminal über-
gabebereit, aber der Heimatsminister Seeho-
fer will die Inbetriebnahme nur im Zusammen-
hang mit der offiziellen Eröffnung des BER. 
Was für ein teurer Leerstand. Sie hätten beide 
damit aber die Möglichkeit, in der Planungs-
phase sechs, die im Zusammenhang mit der 
Errichtung des Flughafens zu beachten war, 
aufzutreten. Ich will die einzelnen Phasen 
nochmals in Erinnerung rufen:

Phase eins:  Begeisterung
Phase zwei:  Verwirrung
Phase drei:  Ernüchterung
Phase vier:  Suche nach einem Schuldigen
Phase fünf:  Verurteilung eines Unschuldigen
Phase sechs:  Auszeichnung eines Nichtbe tei - 
 ligten.

Ein Wort noch zum Flughafen Tegel, d. h. zum 
dortigen Flugbetrieb. Alle Achtung, die totge-
glaubte FDP hier in Berlin hat mit ihrem basis-
demokratischen Verständnis im Rahmen der 
von ihr unterstützten Abstimmung  erreicht, 
dass der Flughafen Tegel nicht so einfach ge-
schlossen werden kann. Sie hat aber gleich-
zeitig aufgezeigt, zu welchem Ergebnis basis-
demokratische Abstimmungen führen können. 
Die Fluggesellschaften – die Billiggesellschaf-
ten – haben sich auf Tegel gestürzt wie die 
Motten ins – na Sie wissen schon. Die ökono-
mische Eigendynamik der Gesellschaften lässt 
es nicht zu, auf unsinnige Flugverbindungen in-
nerhalb Deutschlands zugunsten der Bahn zu 
verzichten. Hier fehlt ein Korrektiv, damit das 
Moment der Klimaveränderung und der Um-
weltbelastung hinreichend berücksichtigt wird. 
Nach München braucht man mit dem Zug nur 
noch 4 Stunden. Ich kann nur sagen: Weiter so. 
Vielleicht muss man die entscheidenden Positi-
onen bei der Bahn mit FDP und CDU Leuten be-
setzen. Da scheint zur Zeit der wirtschaftliche 
Sachverstand zu sitzen.

Herzlichst,  
Ihr Michael Müller-Degenhardt, 

Vorstandsvorsitzender
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1. Teil

Allgemeines zum 
AGB-Recht
Definition der AGB
 
Allgemeine Geschäftsbedingun-
gen sind alle für eine Vielzahl von 
Verträgen vorformulierten Ver-
tragsbedingungen, die eine Ver-
tragspartei (Verwender) der ande-
ren Vertragspartei bei Abschluss 
eines Vertrages stellt. Gleichgül-
tig ist, ob die Bestimmungen einen 
äußerlich gesonderten Bestandteil 
des Vertrags bilden oder – wie im 
Mietrecht üblich – in die Vertrags-
urkunde selbst aufgenommen wer-
den. Ebenfalls spielt keine Rolle, 
welchen Umfang sie haben, in wel-
cher Schriftart sie verfasst sind 
und welche Form der  Vertrag hat. 
Zur Abgrenzung heißt es in § 305 
Absatz 1 Satz 3 BGB ausdrücklich: 
Allgemeine Geschäftsbedingun-
gen liegen nicht vor, soweit die Ver-
tragsbedingungen zwischen den 
Vertragsparteien im Einzelnen aus-
gehandelt sind. 

In den meisten Fällen ist es in der 
Mietrechtspraxis so, dass der ei-
ne Wohnung suchende Mieter, 
die ihm vom Vermieter vorgege-
benen Bedingungen eines Miet-
vertrages akzeptieren muss. In 
der Regel überreicht der Vermie-
ter ein vorgedrucktes Vertrags-
exemplar, welches der Mieter –  
nach mehr oder weniger intensi-
vem Lesen bzw. Prüfen – ohne 
weitergehende Verhandlungs-
möglichkeiten unterschreiben 
soll und dies sodann auch tut. In 
dem Vertrag findet sich dann das 
ein oder andere „Kleingedruck-
te“ oder aber ein Hinweis auf die 
Akzeptanz der beigefügten All-
gemeinen Vertragsbedingungen 
(AVB).

Unabhängig von der Frage, ob der 
Vermieter dieses Vertragsexemp-
lar einem Mieter zum ersten Mal 
vorlegt, handelt es sich dann in der 
Regel um Allgemeine Geschäfts-
bedingungen, die der Vermieter 
für eine weitergehende Verwen-
dung exemplarisch ausformuliert 
hat bzw. anzuwenden beabsich-
tigt. Er ist Verwender der/seiner 

Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen. Er gibt vor, welche Vertrags-
konditionen gelten sollen.

In der Gesamtschau lässt sich all-
gemein sagen, dass es sich immer 
dann, wenn der Mieter als Ver-
tragspartner des Vermieters kei-
nerlei tatsächliche Möglichkeit 
hatte, einzelne Bedingungen des 
Mietvertrages mitzubestimmen 
oder zu verhandeln, um Allgemei-
ne Geschäftsbedingungen nach 
§  305 BGB handelt.

Einbeziehung in den Vertrag

Damit Allgemeine Geschäfts-
bedingungen Bestandteil eines 
Mietvertrages werden, muss der 
Verwender – in der Regel der Ver-
mieter – bei Vertragsschluss die 
andere Vertragspartei ausdrück-
lich auf diese Vertragsmodalitäten 
hinweisen, hilfsweise einen deut-
lich sichtbaren Aushang am Ort 
des Vertragsschlusses mit dem 
Hinweis auf die AGB's machen 
und der anderen Vertragspartei 
die Möglichkeit verschaffen, in zu-
mutbarer Weise von ihrem Inhalt 
Kenntnis zu nehmen. Dabei sind 
u.a. erkennbare körperliche Ein-
schränkungen zu berücksichtigen 
oder auch Schriftbild und -größe 
so zu gestalten, dass eine Kennt-
nisnahme unkompliziert ist. 

Im Übrigen muss die andere Ver-
tragspartei selbstverständlich mit 
der Einbeziehung der Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen in den 
Vertrag einverstanden sein.

Rechtsfolgen

Handelt es sich um Allgemeine 
Geschäftsbedingungen und sind 
diese Vertragsbestandteil bzw. 

Mietvertrag und AGB's   

Formular- und Individualmietvertrag    von Rechtsanwältin Kati Selle

MIETVERTRAG UND AGB'S

Eine  kürzlich veröffentlichte Entscheidung des Bundesgerichtshofes 
zur Zulässigkeit eines mietvertraglich vereinbarten dauerhaften Kün-
digungsausschlusses (Beschluss vom 8.5.2018 – VIII ZR 200/17) ist uns 
Anlass, die Thematik des Verhältnisses zwischen Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen (AGB's) und Mietvertrag aufzugreifen. In der Miet-
rechtspraxis ist es sehr häufig wichtig zu beurteilen, ob es sich bei 
dem abgeschlossenen Mietvertrag um einen sog. Formular- oder einen 
Individualmietvertrag handelt. Während der Individualmietvertrag ne-
ben den wenigen Anforderungen des Allgemeinen Schuldrechts ledig-
lich die Vorgaben der §§ 535 ff. BGB zum Miet- und Pachtvertrag erfül-
len muss, unterliegt der Formularmietvertrag überdies weitergehend 
der Prüfung der Einhaltung der Vorschriften zur Gestaltung rechtsge-
schäftlicher Schuldverhältnisse durch Allgemeine Geschäftsbedin-
gungen nach den §§ 305 ff. BGB. Bei Klauseln eines Formularmietver-
trages handelt es sich in der Regel um Allgemeine Geschäftsbedingun-
gen (AGB's) im Sinne des § 305 BGB.
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wirksam in den Mietvertrag ein-
bezogen worden, unterliegen die-
se mietvertraglichen Absprachen 
strengen Vorgaben durch Gesetz 
und Rechtsprechung. Intention ist 
dabei klar, den Mieter, der keinen 
Einfluss auf die Mietvertragsmo-
dalitäten nehmen konnte, jedoch 
in der Regel auf den Abschluss des 
Mietvertrages sozial angewiesen 
ist, rechtlich und tatsächlich vor 
einer Übervorteilung zu schützen. 
Dieser Grundgedanke prägt vor al-
lem die zum AGB-Recht umfang-
reich gegebene Rechtsprechung, 
deren Wiedergabe wegen der 
Komplexität der einzelfallbezoge-
nen Sachverhalte an dieser Stelle 
unmöglich ist.  

Grundsätzlich gilt: Einzelne Indivi-
dualabreden haben Vorrang. Sind 
solche nicht ersichtlich, ist die Be-
urteilung der Frage der Wirksam-
keit derartiger vertraglicher Ab-
sprachen anhand der gesetzlichen 
Vorgabe der §§ 305 ff. BGB vorzu-
nehmen.

Danach sind überraschende und 
mehrdeutige Klauseln nach § 305c 
BGB unwirksam. Weiterhin aus-
drücklich gesetzlich geregelt sind 
Klauselverbote mit Wertungs-
möglichkeit (§ 308 BGB) und Klau-
selverbote ohne Wertungsmög-
lichkeit (§ 309 BGB). Dazu zählen 
z.B. Bestimmungen, durch die sich 
der Verwender für die von ihm zu 
bewirkende Leistung abweichend 
von Rechtsvorschriften eine un-
angemessen lange oder nicht hin-
reichend bestimmte Nachfrist 
vorbehält (Nachfrist – § 308 Nr. 
2 BGB) oder eine Bestimmung, 
durch die dem Vertragspartner 
des Verwenders die Befugnis ge-
nommen wird, mit einer unbestrit-
tenen oder rechtskräftig festge-

stellten Forderung aufzurechnen 
(Aufrechnungsverbot – § 309 Nr. 3 
BGB).

Gemäß § 307 BGB sind Allgemeine 
Geschäftsbedingungen überdies 
unwirksam, wenn sie den Vertrags-
partner des Verwenders entgegen 
den Geboten von Treu und Glauben 
unangemessen benachteiligen. 
Das ist zum Beispiel anzunehmen, 
wenn Bestimmungen nicht klar und 
verständlich sind, sie mit dem we-
sentlichen Grundgedanken der ge-
setzlichen Regelung nicht überein-
stimmen oder wesentliche Rechte 
bzw. Pflichten, die sich aus der Na-
tur des Vertrages ergeben, so ein-
geschränkt werden sollen, dass die 
Erreichung des Vertragszwecks 
gefährdet ist. Vor allem zu § 307 
BGB, den man durchaus als Ge-
neralklausel bezeichnen kann, hat 
sich eine sehr umfangreiche Kasu-
istik entwickelt. Insbesondere die 

vielfache Rechtsprechung zu Ver-
einbarungen über Schönheitsrepa-
raturen in einem Formularmietver-
trag ist im Allgemeinen bekannt. 
Aber auch Kleinreparaturklauseln, 
Aufrechnungs- und Mahnmodali-
täten und pauschalierte Vertrags-
strafen, Mahnkosten oder Scha-
densersatzansprüche spielen im 
Mietrecht eine gewichtige Rolle. 

Allgemeine Geschäftsbedingun-
gen, die der Inhaltskontrolle der 
§§ 305 ff. BGB nicht standhalten, 
sind unwirksam. Der Vertrag im 
Übrigen bleibt regelmäßig aber 
wirksam. Der Inhalt des Vertrages 
richtet sich dann nach den gesetz-
lichen Vorschriften.

Fazit

Im Ergebnis der vorstehenden Aus-
führungen sollte der Mieter im Fal-
le einer streitigen Auseinanderset-

MIETVERTRAG UND AGB'S
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zung mit dem Vermieter überprü-
fen (lassen), ob die der Forderung 
des Vermieters zu Grunde liegende 
mietvertragliche Absprache den 
Vorgaben der §§ 305 ff. BGB un-
terliegt und diese gesetzlichen Be-
stimmungen auch erfüllt.

2. Teil

BGH-Entscheidung
Sachverhalt
 
Dem oben benannten Beschluss 
des Bundesgerichtshofes (BGH) 
lag folgende Situation zu Grunde:
Für den Abschluss des Mietver-
trages war ein Formular verwen-
det worden, welches – und das ist 
die Besonderheit dieses Falles –
der Mieter auf ausdrückliche Bit-
te des Vermieters von der Haus & 
Grund GmbH erworben und zu den 
Vertragsverhandlungen mitge-
bracht hatte. Im Rahmen des Ver-
tragsabschlusses vereinbarten 
die Mietvertragsparteien durch 
Kenntlichmachung vorgegebener 
Textpassagen (z.B. Streichungen) 
einen dauerhaften Kündigungs-
ausschluss, den der Vermieter 
nach Ablauf von mehr als vier Jah-
ren jedoch nicht akzeptieren wollte 
und den Mietvertrag wegen Eigen-
bedarfs kündigte. Die Mieter ihrer-
seits waren der Ansicht, dass für 
die Mietvertragsparteien ein dau-
erhafter Kündigungsverzicht wirk-
sam vereinbart ist.

Gründe des Beschlusses

Der BGH hatte sich hier mit der 
Frage beschäftigen müssen, ob 
es sich bei dem der Entscheidung 
zu Grunde liegenden Wohnraum-
mietvertrag um einen sog. For-
mularmietvertrag oder eine Indi-
vidualabsprache zwischen den 
Mietvertragsparteien handelt. 
Entscheidungserheblich ist das 
vorliegend deshalb, weil ein for-
mularmäßiger Kündigungsaus-
schluss nach der Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofs gemäß 

§  307 Abs. 1 BGB wegen einer un-
angemessenen Benachteiligung 
des Vertragspartners des Ver-
wenders des Formulars unwirk-
sam ist, wenn er einen Zeitraum 
von vier Jahren überschreitet. 
Ein dauerhafter, d.h. unbegrenz-
ter (wechselseitiger) Kündigungs-
verzicht ist in einem Formular-
mietvertrag unter Beachtung der 
Rechtsprechung zu § 307 Abs. 1 
BGB nicht vereinbar.

In rechtlicher Hinsicht war nun zu 
beurteilen, ob es sich um formu-
larmäßige Mietvertragsabspra-
chen handelt, wenn der Mieter – 
unstreitig auf Wunsch des Ver-
mieters – zum Vertragsabschluss 
ein bestimmtes Formular eines 
Mietvertrages (hier von Haus & 
Grund) mitbringt. Ist der Vermieter 
dann „Verwender“ im Sinne des 
§ 305 Abs. 1 Satz 1 BGB? Stellt er 
den Mietvertrag?

Der Bundesgerichtshof führt dazu 
wie folgt aus:

„Als wesentliches Charakteris-
tikum Allgemeiner Geschäftsbe-
dingungen hat der Gesetzgeber 
die Einseitigkeit ihrer Auferle-
gung sowie den Umstand ange-
sehen, dass der andere Vertrags-
teil, der mit einer solchen Rege-
lung konfrontiert wird, auf ihre 
Ausgestaltung gewöhnlich kei-
nen Einfluss nehmen kann. Mit 
Rücksicht darauf ist das Merk-
mal des ‚Stellens‘ im Sinne des 
§ 305 Abs. 1 Satz 1 BGB erfüllt, 
wenn die Formularbestimmun-
gen auf Initiative einer Partei 
oder ihres Abschlussgehilfen in 
die Verhandlungen eingebracht 
und ihre Verwendung zum Ver-
tragsschluss verlangt wird. Die-
se rechtlichen Vorgaben schlie-
ßen es im Streitfall aber aus, die 
Bedingungen des von Haus und 
Grund herausgegebenen Ver-
tragsformulars, dessen Verwen-
dung die Rechtsvorgängerin des 
Klägers (Anm. d. Red. Vermieter) 
... ausdrücklich verlangt hat, al-
lein deshalb als von den Beklag-

MIETVERTRAG UND AGB'S

ten (Anm. d. Red. Mieter) gestellt 
anzusehen, weil der Beklagte … 
dem von der Gegenseite geäu-
ßerten Wunsch entsprochen hat, 
das genannte Formular zu besor-
gen und zu den Vertragsverhand-
lungen mitzubringen. Denn die-
ser Umstand ändert nichts da-
ran, dass das Vertragsformular 
auf Ini tiative der Vermietersei-
te… in den Vertrag Eingang ge-
funden hat.“

Besonders bedeutsam sind auch 
die weiteren Anmerkungen des 
Bundesgerichtshofes:

Danach ist dem Vermieter, selbst 
wenn der dauerhafte Ausschluss 
der ordentlichen Kündigung eine 
von ihm gestellte und wegen un-
angemessener Benachteiligung 
des Mieters unwirksame Allge-
meine Geschäftsbedingung ist, 
eine ordentliche Kündigung ver-
wehrt. „Denn die Inhaltskontrolle 
Allgemeiner Geschäftsbedingun-
gen soll (nur) den Vertragspart-
ner des Verwenders vor einer un-
angemessenen Benachteiligung 
durch missbräuchliche Inan-
spruchnahme einseitiger Gestal-
tungsmacht schützen. Will der 
Vertragspartner des Verwenders 
die unwirksamen Geschäftsbe-
dingungen uneingeschränkt ge-
gen sich gelten lassen, kann es 
dem Verwender nach Treu und 
Glauben verwehrt sein, sich auf 
die Unwirksamkeit zu berufen.“
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Das Mieter-Handbuch

Mieter und Vermieter haben oft unterschiedliche Interessen – vom Einzug bis zum 
Auszug, bei der Auslegung des Mietvertrags, der Berechnung der Nebenkosten und 
Auseinandersetzungen über Fragen des alltäglichen Zusammenlebens. Was tun, 
wenn es Ärger mit dem Vermieter gibt? „Das Mieter-Handbuch“ der Verbraucher-
zentrale und des Deutschen Mieterbunds bietet praktischen Rat und wirk same Hilfe 
für Mieter, als „Werkzeugkasten “ mit nutzbringenden Vorlagen, Vertragsmustern mit  
Erläuterungen, Checklisten, Musterbriefen und -formulierungen.

Mietvertrag, Nebenkosten,  
Modernisierung, Mietminderung, 
Kündigung

•   Teil 1 bietet Erläuterungen zu  
den wichtigsten Fragen und  
Problemen im Mietverhältnis

•   Teil 2 liefert Vertragsmuster,  
Vorlagen, Checklisten und 
Muster schreiben zum Ankreuzen 
und Ausfüllen

•   Gute Orientierung durch eine  
einfache, klare Struktur

•   Alle Formulare zum Heraus- 
trennen, Ausfüllen, Abheften 

   und Verschicken

Buch, 14,90 Euro  
zzgl. Versandkosten, inkl. MwSt.
1. Auflage 2018

Richtig versichert

Wer braucht welche Versicherung?

•   Persönliche Versicherungs- 
situation analysieren

•   Den richtigen Versicherungs-
schutz finden

•   Umfassender Überblick über alle 
Versicherungssparten

•   Was Sie vor dem Abschluss  
bedenken sollten

•   Wie Sie aus falschen oder 
   zu teuren Versicherungen wieder
   herauskommen

 

Buch: 16,90 Euro 
zzgl. Versandkosten, inkl. MwSt.
1. Auflage 2016

Ratgeber der Verbraucherzentrale:

RATGEBER/IMPRESSUM
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Die Frage, ob eine Mietpartei An-
sprüche aus ihrem Mietverhält-
nis (z.B. wegen überhöhter Mie-
te aufgrund der Vorschriften über 
die Mietpreisbremse) an eine In-
kassogesellschaft wirksam ab-
treten kann, bleibt weiterhin – 
auch innerhalb des Landgerichts 
Berlin – sehr umstritten. Die Zi-
vilkammer 66 des Landgerichts 
Berlin vertritt … ebenso wie be-
reits die Zivilkammer 65 die Auf-
fassung, dass die Abtretung nicht 
zu beanstanden sei. Demgegen-
über meint die Zivilkammer 67 in 
einer Entscheidung vom 26. Juli 
2018, dass ein Verstoß gegen das 
Rechtsdienstleistungsgesetz vor-
liege und die Abtretung daher un-
wirksam sei.

Im Einzelnen:

In dem Urteil der Zivilkammer 
66 (Aktenzeichen 66 S 18/18) vom 

13.  August 2018 hat die klagende 
Inkassogesellschaft Erfolg gehabt.

 … Die Zivilkammer 66 geht da-
von aus, dass sich die Inkassoge-
sellschaft im Rahmen ihrer Dienst-
leistungen wirksam Ansprüche 
aus dem Mietverhältnis abtreten 
lassen könne, um sie dann im ei-
genen Namen vorgerichtlich oder 
auch gerichtlich geltend zu ma-
chen. Der Gesetzgeber habe, als 
er das maßgebliche Gesetz über 
Rechtsdienstleistungen geschaf-
fen habe, einerseits die Rechtssu-
chenden schützen, andererseits 
aber auch den Rechtsberatungs-
markt entbürokratisieren wollen. 
Bei einer wertenden Betrachtung, 
die den Schutzzweck des Gesetzes 
berücksichtige, stünde das Gesetz 
den Leistungen der Inkassogesell-
schaft nicht entgegen. Ein ent-
geltlich tätiger Rechtsdienstleis-
ter müsse zunächst, um die Inkas-

soerlaubnis zu erhalten, eine Fülle 
von Voraussetzungen nachweisen, 
die ihn persönlich und sachlich 
qualifizieren würden. Aufgrund der 
Eintragung im Register stehe fest, 
dass er die Voraussetzungen er-
füllt habe. Würde man dennoch bei 
jeder einzelnen Tätigkeit, die im 
Zusammenhang mit der Inkasso-
tätigkeit steht, prüfen, ob eine ver-
botene Rechtsdienstleistung erfol-
ge oder sich diese noch im erlaub-
ten Rahmen bewege, würde man 
den Gesetzeszweck in Frage stel-
len. Denn die Rechtssuchenden 
sollten nicht in Ungewissheit dar-
über sein, ob der Vertrag mit dem 
Rechtsdienstleister unwirksam sei 
oder nicht, sondern darauf vertrau-
en dürfen, dass das Rechtsdienst-
leistungsregister richtig sei ….

Die Inkassogesellschaft erbringt 
lediglich Leistungen, die eng mit 
dem Schwerpunkt ihrer erlaub-
ten Tätigkeit, nämlich der Einzie-
hung von Forderungen aufgrund 
überhöhter Mietanteile, in Verbin-
dung stünden und die dieser Tä-
tigkeit „dienten“. Selbst wenn be-
stimmte (Teil-) Leistungen recht-
lich anspruchsvoll seien, dürfe ein 
Inkassounternehmen sie dennoch 
ausführen und müsse seine Tätig-
keit nicht einstellen. Zudem stelle 
die Rüge, die nach den mietrechtli-
chen Vorschriften erst einen Rück-
zahlungsanspruch entstehen las-
se, keine nur mit ausgeprägten 
Rechtskenntnissen zu bewältigen-
de Hürde dar.

Das Urteil ist nicht rechtskräf-
tig. Die Revision vor dem Bundes-
gerichtshof ist hinsichtlich dieser 
Frage zugelassen.

Demgegenüber hat die Zivilkam-
mer 67 in einem Beschluss vom 

Abtretung von Ansprüchen gemäß 
„Mietpreisbremse“ an Inkassogesellschaft
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che bestehe jedoch noch gar kein 
Rückzahlungsanspruch, da dieser 
die Rüge erfordere. Zudem ergebe 
sich erst durch die Auskunft der 
Vermieterseite, ob die zulässigen 
Grenzen der Miete überschritten 
seien oder nicht. Schließlich sei 
das Wohnraummietrecht so kom-
plex, dass die Sachkunde, die ein 
Inkassounternehmen vor der Re-
gistrierung nachweisen müsse, 
dafür nicht ausreiche. Anders sei-

en auch nicht die „besonders gro-
ben und schwerwiegenden“ Feh-
ler, die der Inkassogesellschaft 
unterlaufen seien, erklärbar – in-
dem sie nämlich die Ehefrau des 
Mieters in das Verfahren einbezo-
gen habe, obwohl diese nicht Mit-
mieterin gewesen sei, und indem 
sie mit der Rüge schon zugleich 
überhöhte Miete zurückgefordert 
habe, ohne zu diesem Zeitpunkt 

26. Juli 2018 (Aktenzeichen 67 S 
157/18) gegen die Inkassogesell-
schaft entschieden. Die Kammer 
hat deren Berufung gegen ein erst-
instanzliches Urteil, in dem diese 
bereits vor dem Amtsgericht Mit-
te erfolglos gewesen war, zurück-
gewiesen. Die Inkassogesellschaft 
hatte, nachdem die Vermieterseite 
zumindest eine teilweise geringere 
preisrechtlich zulässige Miete an-
erkannt hatte, die Zahlung eines 
Honorars für ihre Leistun-
gen eingeklagt und sich 
dabei auf einen ihr abge-
tretenen Schadensersatz-
anspruch der Mieterseite 
berufen.

Die Zivilkammer 66 ist der 
Auffassung, die Abtretung 
sei nichtig, da dadurch ge-
gen das gesetzliche Verbot 
verstoßen werde, unerlaubt 
Recht sdiens t leis tungen 
zu erbringen. Wenn eine 
Mietpartei ihre Daten in ei-
nen auf der Online-Platt-
form der Klägerin installier-
ten „Mietpreisrechner“ ein-
gebe und dann diese Daten 
in Form einer computerba-
sierten und standardisier-
ten Fallanalyse (sog. legal 
tech) geprüft würden, han-
dele es sich bereits um eine 
Rechtsdienstleistung. Denn 
es komme nicht darauf 
an, ob dafür intensive und 
schwierige Rechtsfragen 
zu prüfen oder „schlicht“ 
die Daten mit dem Berliner 
Mietspiegel abzugleichen 
seien.

Soweit die Inkassogesell-
schaft nach Vertragsschluss mit 
der Mietpartei gegenüber der Ver-
mieterseite eine unzulässig über-
höhte Miete rüge, liege eine wei-
tere Rechtsberatung vor, die nicht 
von der Registrierung als Inkas-
sodienstleisterin gedeckt sei. Es 
handele sich nicht um eine bloße 
Nebentätigkeit, sondern um ei-
ne Hauptleistung. Zum Zeitpunkt 
der Abtretung etwaiger Ansprü-

wissen zu können, ob Ausnahme-
tatbestände vorliegen könnten, 
die die Miethöhe rechtfertigen 
könnten.

Bei dem Beschluss handelt es 
sich um eine Zurückweisung der 
Berufung im schriftlichen Ver-
fahren, der vom Bundesgerichts-
hof nicht mehr überprüft werden 
kann. Die Zivilkammer 67 ist der 
Auffassung, dass eine mündliche 

Verhandlung und eine Re-
visionszulassung in die-
sem Fall nicht erforder-
lich gewesen seien. Denn 
die Klage auf Honorarzah-
lung habe auch aus ande-
ren Gründen keinen Er-
folg. Es liege ein Mitver-
schulden der Mieterseite 
vor, das den Anspruch auf 
Zahlung eines Honorars 
für rechtliche Hilfe voll-
ständig entfallen lasse. Ei-
ne wirtschaftlich vernünf-
tig denkende Mieterpartei 
hätte die Rüge selbst ver-
fasst und eine ausreichend 
lang bemessene Frist ge-
setzt, bevor sie rechtliche 
Hilfe in Anspruch genom-
men hätte. Da der Vermie-
ter die Forderung teilwei-
se anerkannt und die Miet-
partei sich damit zufrieden 
gegeben habe, wären die 
Rechtsverfolgungskosten 
nicht angefallen. Zudem 
sei ein Erfolgshonorar ver-
einbart gewesen. Die Klä-
gerin habe jedoch nicht 
die volle ursprünglich ge-
forderte Mietreduzierung 
durchgesetzt.

aus der Pressemitteilung 
des LG Berlin vom 14.8.2018 
 (PM 32/2018)
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Aktuelles aus Berlin  
Städtebauliche Verträge im Modell der kooperativen Bauland-
entwicklung – Immobilienmarktbericht 2017/18 – Gesund und 
asbestfrei wohnen in Berlin – Richtfest für 166 Wohnungen in 
Marzahn – Alexa Prietzel im Vorstand der Wohnraumversor-
gung Berlin

AKTUELLES AUS BERLIN

Städtebauliche Verträge nach 
dem Berliner Modell der koopera-

tiven Baulandentwicklung

Seit Einführung der Leitlinie des 
Berliner Modells der kooperativen 
Baulandentwicklung 2014 bis zum 
31.07.2018 wurden 49 städtebau-
liche Verträge nach Berliner Mo-
dell mit rund 20.000 Wohneinheiten 
(WE), davon ca. 4.000 mietpreis- 
und belegungsgebundene WE, ab-
geschlossen. Für den Folgebedarf 
in der sozialen Infrastruktur wur-
den bei diesen Verträgen ca. 1.500 
Schulplätze und ca. 1.500 Kitaplätze 
vereinbart. Die Kostenbeteiligung 
der Vorhabenträger für die Bereit-
stellung von Grundschulplätzen be-
trägt ca. 54 Mio. Euro.
  
Das Berliner Modell der koopera-
tiven Baulandentwicklung wird im 
November 2018 fortgeschrieben.
 
Kernthemen der Fortschreibung sind 

•   die bereits zum 1. Februar 2018 
erfolgte Anpassung der Quote 
für mietpreis- und belegungsge-
bundenen Wohnraum auf 30 % 
der Geschossfläche Wohnen,

•   die Anpassung an die neuen 
Wohnraumförderungsbestim-
mungen WFB 2018,

•   die Anpassung der Planungs-
richtwerte für die Kindertages-
betreuung,

•   die Anpassung der Kostenkenn-
werte im Wohnungsneubau,

•   die Anpassung der pauschalen 
Kostenansätze für die Herstel-
lung von Kita- und Grundschul-
plätzen,

•   die Anpassung der Herstellungs-
kosten für Straßenflächen, We-
geflächen, Quartiersplätze, Grün-
flächen und Spielplätze.

 
Die Leitlinie in der neuen Fassung ist 
ab dem 1. November 2018 anzuwen-
den. Um eine frühzeitige Informati-
on der Beteiligten zu gewährleisten 
steht die aktualisierte Leitlinie un-
ter https://www.stadtentwicklung.
berlin.de/wohnen/wohnungsbau/
de/vertraege/ zur Verfügung.
  

Immobilienmarkt 2017/2018 – 
Rekordumsatz,  

rückläufige Kaufzahlen,  
verlangsamter Preisanstieg

Die Geschäftsstelle des Gutach-
terausschusses für Grundstücks-
werte in Berlin hat den aktuellen 
Immobilienmarktbericht veröffent-
licht. Er basiert auf den Daten al-
ler in Berlin notariell beurkundeten 
Immobilienverkäufe.  

•   Spitzenwert nach Geldumsatz 
mit rd. 18,2 Mrd. € (+ 11 %) bei 
30.770 Kauffällen (- 6 %) und

•   Wegen des anhaltenden Bevöl-
kerungszuwachses weiterhin 
hohe Nachfrage nach unbebau-

ten Grundstücken für den Woh-
nungsbau mit deutlichen, wenn-
gleich abgeschwächten Anhe-
bungen von Bodenrichtwerten 
zum 1.1.2018

•   Preisanstiege bei Ein- und Zwei-
familienhäusern mit + 9 % und bei 
Mietwohnhäusern mit + 16 % ge-
ringer als im Vorjahr

•   Höchster Kaufpreis mit 6,6 Mio. € 
für ein Villengrundstück in Grune-
wald

•   Unveränderte Preisentwicklung 
bei Eigentumswohnungen (+13%)

•   Höchster Kaufpreis für eine Ei-
gentumswohnung in Höhe von rd. 
18.200 €/m² (Kurfürstendamm)

•   Anstiege bei Umwandlungen 
von Miet- in Eigentumswohnun-
gen auf 16.548 Wohneinheiten 
(+ 25 %) und im Neubau auf 7.072 
Wohneinheiten (+ 45 %)

•   Rückgang der Zwangsversteige-
rungsbeschlüsse auf 243 Fälle 
(- 9 %)

 
Der ausführliche Immobilienmarkt-
bericht Berlin 2017/2018 kann kos-
tenfrei über die Internetseite des 
Gutachterausschusses für Grund-
stückswerte in Berlin  herunter-
geladen werden. Die kostenpflich-
tige Druckversion des Immobili-
enmarktberichtes kann über den 
Kulturbuch-Verlag unter www.
kulturbuch-verlag.de angefordert 
werden.
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Richtfest für 166 Mietwohnungen 
in Berlin-Marzahn

Das Richtfest für den Bau von 166 
Mietwohnungen im Ortsteil Ah-
rensfelde wurde feierlich began-
gen. Auf dem 5.140 Quadratmeter 
großen Grundstück in der Fläming-
straße 70 entsteht ein dreiflügeli-
ges Gebäude mit sieben Geschos-
sen und einem Staffelgeschoss. 
Die Wohnungen haben Größen von 
ein bis vier Zimmern, sind barriere-
frei zu erreichen und verfügen je-
weils über Terrassen oder Balkone. 
Zusätzlich ist im Erdgeschoss eine 
Wohngemeinschaft mit acht Zim-
mern in sozialer Trägerschaft ge-
plant. Neben privaten Mietergär-
ten stehen den Mietern vielfältige 
Spiel- und Erholungsflächen sowie 
insgesamt 54 Pkw-Stellplätze im 
Außenbereich und in einer Tiefga-
rage zur Verfügung. Die Übergabe 
des Quartiers an die HOWOGE er-
folgt nach dessen Fertigstellung im 
Sommer 2019.

Alexa Prietzel –  
Vorstandsmitglied der 

Wohnraumversorgung Berlin

Alexa Prietzel wird ab dem 1.8.2018 
neben Jan Kuhnert Vorstandsmit-

glied der WvB AöR. Sie folgt auf 
Philipp Mühlberg, der sich bei der 
Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und Wohnen künftig wie-
der verstärkt seinen Aufgaben als 
Gruppenleiter für das Fachcontrol-
ling der städtischen Wohnungs-
baugesellschaften widmen wird. 
Die Berufung des neuen Vor-
standsmitglieds erfolgt durch die 
Senatsverwaltung fürs Stadtent-
wicklung und Wohnen in Abspra-
che mit der Senatsverwaltung für 
Finanzen.
  
Die gebürtige Berlinerin Alexa 
Prietzel arbeitete u. a. als Mitar-
beiterin im Büro der Aufsichtsrats-
vorsitzenden der Anstalten öffent-
lichen Rechts nach dem Berliner 
Betriebe-Gesetz bei der Senats-
verwaltung Wirtschaft, Technolo-
gie und Frauen. Von 2007-2010 war 
sie die persönliche Referentin des 
Senators für Wirtschaft, Techno-
logie und Frauen beim Land Berlin. 
2014 übernahm die studierte Be-
triebswirtin die Aufgaben als Flä-
chenmanagerin bei den Berliner 
Wasserbetrieben.

Bericht „Gesund und asbestfrei 
wohnen in Berlin“ beschlossen

Der Senat hat den Bericht an das 
Abgeordnetenhaus „Gesund und 
asbestfrei wohnen in Berlin“ be-
schlossen. Das Abgeordnetenhaus 
hatte den Senat aufgefordert, eine 
Strategie „Gesund und asbestfrei 
wohnen in Berlin“ zu erarbeiten. 
Schwerpunkte bilden dabei die fol-
genden vier Themen:

1. Erarbeitung einer Typologie von 
asbestbelasteten Gebäuden und 
baulichen Anlagen bzw. von typi-
schen Bau- und Sanierungstech-
nologien, bei denen Asbest zum 
Einsatz kam.

2. Schrittweise Erfassung von Ge-
bäuden, die Asbestbauteile ent-
halten bzw. enthalten haben. Ziel 
ist der Aufbau eines öffentlich 
einsehbaren Registers (Asbest-
register).

3. Erarbeitung von Sanierungsstra-
tegien zur Beseitigung von As-
bestbauteilen und  Asbestbelas-
tungen und Schaffung entspre-
chender Beratungsangebote für 
alle Eigentümerinnen und Eigen-
tümer.

4. Schaffung einer zentralen Aus-
kunfts- und Beratungsstelle As-
best auf Landesebene, an die 
sich Bürgerinnen und Bürger so-
wie Eigentümerinnen und Eigen-
tümer wenden können. Die Stelle 
soll auch Anzeigen zu unsachge-
mäßem Umgang mit asbestbelas-
teten Baustoffen im Zuge von Sa-
nierungsarbeiten entgegenneh-
men.

In einem gemeinsamen ressort-
übergreifenden Arbeitsgremium 
werden die betroffenen Verwal-
tungen bzw. Ressorts unter Fe-
derführung der Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung und Woh-
nen die jeweiligen Fachpositionen 
und deren Schnittstellen definie-
ren sowie Lösungen zur Realisie-
rung der vier Aufgaben unter Be-
trachtung der rechtlichen, tech-
nischen und vollzugspraktischen 
Aspekte erarbeiten.
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in der Praxis nicht selten, seine 
Mitwirkung gänzlich verweigert.

2. Leerstand von künftig nur noch 
drei statt sechs Monaten

3. Ersatzwohnraum zu angemesse-
nen Bedingungen

   Das Zweckentfremdungsrecht soll 
nicht bloß den Bestand an Woh-
nungen für Wohnzwecke sich ern, 
sondern insbesondere den Wohn-
raum, der zu angemessenen Be-
dingungen dem Wohnungsmarkt 
zur Verfügung steht, erhalten. Die 

angemessenen Bedingungen wer-
den näher definiert.

4. Streichung der Regelung zur Ge-
nehmigungsfiktion

   Mit der Streichung der Regelung 
zur Genehmigungsfiktion gemäß 
§ 3 Absatz 5 ZwVbG wird verhin-
dert, dass Genehmigungen auf-
grund zeitlich zu langer Bearbei-
tungszeit in Folge eines hohen 
Antragsvolumens oder zeitauf-
wändiger Ermittlungen ohne die 
notwendige Prüfung wirksam 
werden können.

Zweckentfremdungsverbot von Wohnraum

Land Berlin setzt Zweckentfremdungsverbot von Wohnraum 
konsequent weiter um

DIE WICHTIGSTEN NEUERUNGEN

Was ändert sich durch das neue 
Gesetz?

1. Treuhänder

   Durch eine umfassende Rege-
lung wurde das Zwangsmittel 
der Treuhändereinsetzung auf-
genommen. Der Einsatz des Treu-
händers soll dem beschleunig-
ten Wiederherstellen des Wohn-
raums bzw. der Wiederzuführung 
zu Wohnzwecken dienen, falls 
der Verfügungsberechtigte, wie 

Mit der Ersten Verordnung zur Änderung der Verordnung über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohn-
raum (Erste Änderung Zweckentfremdungsverbot-Verordnung – ZwVbVO) soll die vom Zweiten Gesetz zur Än-
derung des Zweckentfremdungsverbot-Gesetzes (ZwVbG) vom April 2018 eingeleitete Weiterentwicklung fort-
geführt werden. Mit der Novellierung der ZwVbVO wurden die Voraussetzungen für eine Wohnungsmangellage 
im Sinne von § 1 Absatz 1 Satz 1 ZwVbG erneut überprüft und bestätigt. Im Ergebnis ist und bleibt die Versor-
gung der Bevölkerung mit ausreichendem Wohnraum zu angemessenen Bedingungen im gesamten Stadtge-
biet Berlins gefährdet.
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5. Trägerwohnungen

   Soziale, gesundheitliche oder Be-
treuungsträger übernehmen beim 
Betrieb von sogenannten Träger-
wohnungen Aufgaben der öffent-
lichen Daseinsvorsorge. Die An-
wendungspraxis des Zweckent-
fremdungsverbotes hat gezeigt, 
dass die Anmietung von Wohn-
raum zum Betrieb einer Träger-
wohnung durch die Genehmi-
gungspflicht erschwert wird. Das 
Genehmigungserfordernis zum 
Betrieb einer Trägerwohnung 
stellt sich aus Sicht der Träger als 
ein nicht unerheblicher Nachteil 
bei der Suche geeigneter Räum-
lichkeiten auf dem verengten 
Wohnungsmarkt dar, da Vermie-
ter von Wohnraum häufig den mit 
der Genehmigungserfordernis 
verbundenen Aufwand scheuen.
Die Novellierung sieht deshalb 
in § 1 Absatz 2 Satz 2 ZwVbG die 
Ermächtigung für den Senat vor, 
entsprechende Genehmigungs-
erleichterungen bis hin zu Aus-
nahmen von der Genehmigungs-
verpflichtung zu erlassen.

WICHTIGE FRAGEN FÜR MIETER

Kann ich ein Zimmer meiner Woh-
nung im Rahmen von „homesha-
ring “ untervermieten? Benötige 
ich dafür eine Genehmigung? 

Es bedarf nach § 2 Absatz 2 Nr. 5 
ZwVbG keiner Genehmigung, wenn 
dieses Zimmer der Berliner Haupt-
wohnung eine Grundfläche von ma-
ximal 49 % der Gesamtwohnfläche 
hat (bei Küche und Bad wird jeweils 
hälftige Nutzung unterstellt). Zur 
Erlangung einer Registriernummer 
ist die vorherige kostenfreie Anzei-
ge beim zuständigen Bezirksamt er-
forderlich. Sobald das Zimmer oder 
die vermietete Fläche der Berliner 
Hauptwohnung allerdings mehr als 
49 % der gesamten Wohnfläche 
ausmacht (Küche und Bad werden 
jeweils hälftig berechnet), bedarf 
es hingegen wiederum einer Ge-
nehmigung.

Kann ich meine gesamte Wohnung 
im Rahmen von „homesharing “ un-
tervermieten? Benötige ich dafür 
eine Genehmigung? 

Die Vermietung der Hauptwohnung 
zu anderen als Wohnzwecken bedarf 
einer Genehmigung. Eine Vermietung 
als Ferienwohnung oder für gewerb-
liche Zwecke ist daher ohne Genehmi-
gung nicht zulässig. Es bestehen gu-
te Chancen auf eine Genehmigung, 
wenn die jeweiligen Verfügungsbe-
rechtigten oder Nutzungsberechtig-
ten ihre Berliner Hauptwohnung, in 
der der tatsächliche Lebensmittel-
punkt begründet wird, während ihrer 
Abwesenheitszeiten zu anderen als 
Wohnzwecken verwenden und der 
Charakter als Hauptwohnung nicht 
angetastet wird. Hiervon zu unter-
scheiden ist jedoch eine (langfristi-
ge) Untervermietung der Wohnung zu 
Wohnzwecken bzw. als Wohnung, die 
wegen ihres Wohncharakters gerade 
keine Zweckentfremdung darstellt.

Ich bin Mieter einer Nebenwoh-
nung in Berlin. Kann ich auch diese 
untervermieten? 

Das Gesetz bestimmt, dass die Ge-
nehmigung auf Antrag erteilt wer-
den kann, wenn schutzwürdige 
private Interessen das öffentliche 
Interesse an der Erhaltung des be-
troffenen Wohnraums überwiegen.
Bei einer Nebenwohnung ist dies in 
der Regel nur anzuerkennen, wenn 
die Vermietung als Ferienwohnung 
an höchstens 90 Tagen im Jahr er-
folgt. Besteht daneben eine Haupt-
wohnung oder mindestens eine 
weitere Nebenwohnung der An-
tragstellenden im Land Berlin, soll 
keine Genehmigung erteilt werden.

Ist auch ein zeitlich begrenzter 
Wohnungstausch, ohne dass ich 
dafür ein Entgelt erhalte, genehmi-
gungs- und registrierpflichtig?

Solange es sich nicht um eine Ver-
mietung handelt, also die Wohnung 
nicht gegen ein Entgelt zur Verfügung 
gestellt wird, liegt keine Zweckent-
fremdung vor. Sobald die Wohnung, 

auch als unentgeltliche Tauschwoh-
nung auf einem Internetportal bewor-
ben wird, sind jedoch die Angabe der 
Registriernummer und die vorherige 
Anzeige beim Wohnungsamt (kos-
tenfrei) notwendig.

Was muss ich beachten, wenn ich 
meine Wohnung auf einer Online-
Plattform einstelle?

Ein beabsichtigtes Anbieten und 
Bewerben der zweckentfremdeten 
Nutzung auf Internetportalen wie 
Airbnb oder Wimdu setzt eine Ge-
nehmigung und eine vorherige An-
zeige beim zuständigen Bezirksamt 
voraus. In diesem Zusammenhang 
wird vom zuständigen Bezirksamt ei-
ne Registriernummer vergeben. Die-
se Registriernummer muss beim An-
bieten und Bewerben immer öffent-
lich sichtbar angegeben werden.

Wo beantragt man eine Genehmi-
gung zur Zweckentfremdung sei-
ner Wohnung? Welche Unterlagen 
werden dafür benötigt und wie viel 
kostet mich die Genehmigung?

Die Genehmigung muss in dem Be-
zirksamt (Wohnungsamt) beantragt 
werden, in dessen Gebiet die Woh-
nung liegt. Als Mieter der Wohnung 
müssen Sie die Adresse angeben, 
an der Sie selbst wohnen, die Zu-
stimmungserklärung des Eigentü-
mers zur Vermietung an Touristen, 
eine Meldebescheinigung und den 
Mietvertrag beifügen. Gegenwärtig 
wird eine Genehmigungsgebühr von 
225 Euro je Wohneinheit bei Geneh-
migung der Zweckentfremdung von 
Wohnraum erhoben.

Wie lange gelten Genehmigung 
und Registriernummer? Sind sie 
befristet oder unbefristet? 

Genehmigungen können grundsätz-
lich befristet werden. Es kommt 
auf den Einzelfall an. Das Zweck-
entfremdungsverbot-Gesetz setzt 
hierfür keine zeitliche Grenze fest. 
Für die Registriernummer sieht das 
Zweckentfremdungsverbot-Gesetz 
keine Befristung vor.
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–
Betriebskosten,  

Versicherung
 
Leitsatz:
Haben die Mietvertragsparteien 
die Umlage der Kosten der Ge-
bäudeversicherung (§ 2 Nr. 13 
BetrKV) auf den Mieter verein-
bart, sind auch die Kosten eines 
in der Gebäudeversicherung mit-
versicherten Mietausfalls infolge 
eines Gebäudeschadens umlage-
fähig.

BGH, Urteil vom 6.6.2018 –  
VIII ZR 38/17

±
Mieterhöhung, Sach- 

verständiger

Leitsätze:
a) Im Falle der Beifügung eines 
Sachverständigengutachtens ist 
der Pflicht des Vermieters zur Be-
gründung seines Mieterhöhungs-
verlangens grundsätzlich Genü-
ge getan, wenn das Gutachten An-
gaben über Tatsachen enthält, aus 
denen die geforderte Mieterhö-
hung hergeleitet wird, und zwar in 
einem Umfang, der es dem Mieter 
gestattet, der Berechtigung des 
Erhöhungsverlangens nachzuge-
hen und diese zumindest ansatz-
weise selbst überprüfen zu kön-
nen. Der Sachverständige muss 
somit eine Aussage über die tat-
sächliche ortsübliche Vergleichs-
miete treffen und die zu beurteilen-
de Wohnung in das örtliche Preis-
gefüge einordnen.

b) Nach dieser Maßgabe ist das 
Mieterhöhungsverlangen des Ver-
mieters nicht schon deshalb aus 
formellen Gründen unwirksam mit 
der Folge, dass die Klage auf Zu-
stimmung zur Mieterhöhung als 
unzulässig abzuweisen wäre, weil 
der Sachverständige die betref-
fende Wohnung zur Ermittlung der 
ortsüblichen Vergleichsmiete nicht 
besichtigt hat.

BGH, Urteil vom 11.7.2018 –  
VIII ZR 136/17

±
Gewerberaum,  

Schriftform
 
a) Die Änderung der Miete, die auf 
einer Vertragsklausel beruht, wo-
nach eine Vertragspartei bei Vor-
liegen einer bestimmten Indexän-
derung eine Neufestsetzung ver-
langen kann, unterfällt – anders 
als bei einer Anpassungsautomatik 
oder einem einseitigen Änderungs-
recht – dem Schriftformerforder-
nis des § 550 Satz 1 BGB.

b) Die vertragliche Änderung der 
Miete stellt stets eine wesentli-
che und – jedenfalls soweit sie für 
mehr als ein Jahr erfolgt und nicht 
jederzeit vom Vermieter wider-
rufen werden kann – dem Form-
zwang des § 550 Satz 1 BGB unter-
fallende Vertragsänderung dar.

c) Sogenannte Schriftformhei-
lungsklauseln sind mit der nicht 
abdingbaren Vorschrift des § 550 
BGB unvereinbar und daher un-
wirksam. Sie können deshalb für 
sich genommen eine Vertragspar-
tei nicht daran hindern, einen Miet-
vertrag unter Berufung auf einen 

Schriftformmangel ordentlich zu 
kündigen.

d) Die Umdeutung einer fristlosen 
in eine ordentliche Mietkündigung 
ist zulässig und angebracht, wenn – 
für den Kündigungsgegner erkenn-
bar – nach dem Willen des Kündi-
genden das Vertragsverhältnis in 
jedem Falle zum nächstmöglichen 
Termin beendet werden soll.

BGH, Urteil vom 11.4.2018 –  
XII ZR 43/17

±
Betriebskosten, Umlage-

schlüssel

Sofern und soweit Betriebskosten 
nach gesetzlichen Vorgaben ganz 
oder teilweise nach Wohnflächen-
anteilen umgelegt werden, ist für 
die Abrechnung im Allgemeinen der 
jeweilige Anteil der tatsächlichen 
Wohnfläche der betroffenen Woh-
nung an der in der Wirtschaftsein-
heit tatsächlich vorhandenen Ge-
samtwohnfläche maßgebend. 

BGH, Urteil vom 30.5.2018 –  
VIII ZR 220/17

+
Gewerberaum,  

Aufhebungsvertrag

a) Die Parteien eines Mietvertrags 
können grundsätzlich das Mietver-
hältnis auch dann jederzeit durch ei-
nen Aufhebungsvertrag (§ 311 Abs. 
1 BGB) vorzeitig beenden, wenn der 
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Mieter einen Untermietvertrag ge-
schlossen oder einem Dritten auf 
einer anderen rechtlichen Grundla-
ge die Mietsache zur Nutzung über-
lassen hat.

b) In diesen Fällen ist der Abschluss 
eines Mietaufhebungsvertrags in 
der Regel nicht sittenwidrig, wenn 
dem Hauptmieter gegen den Dritten 
ein Kündigungsrecht zusteht, mit 
dem er dessen Gebrauchsmöglich-
keit zeitnah beenden kann.

BGH, Urteil vom 18.4.2018 –  
XII ZR 76/17

±
Zahlungsrückstand,  

Verrechnung

Leitsatz:
Zur Anwendung des §  366 Abs. 2  BGB 
bei der Bestimmung des Klagebe-
gehrens und bei der Begründet-
heit einer Zahlungsklage, wenn der 
Vermieter Mietrückstände auf der 
Grundlage eines (fortgeschriebe-
nen) Mietkontos geltend macht, 
in das Bruttomieten eingestellt 
sind, und dabei erbrachte Zahlun-
gen und erteilte Gutschriften nicht 
konkreten Einzelforderungen oder 
verselbständigten Bestandteilen 
hiervon (Nebenkostenvorauszah-
lungen) zuordnet.

Aus dem Gründen:
Es ist – entsprechend dem Zweck der 
Klageerhebung, dem Schuldner den 
Willen des Gläubigers zur Durchset-
zung seiner Forderungen zu verdeut-
lichen – im Allgemeinen ausreichend, 
wenn der Anspruch als solcher iden-
tifizierbar ist. Es genügt also, dass das 
Klagebegehren – unterhalb der Stu-
fe der Substantiierung – individuali-

siert und damit der 
Streitgegenstand 
bestimmt ist.

Mit diesen Grund-
sätzen setzt sich 
eine in der Instanz-
rechtsprechung 
und im Schrifttum 
verbreitete Auffas-
sung in Widerspruch, 
die die Zulässigkeit ei-
ner Klage verneint, wenn 
der Kläger Ansprüche auf 
Zahlung der vertraglich geschul-
deten Nebenkostenvorauszahlun-
gen in die Mietrückstandsaufstel-
lung einbezieht, auf die er nach 
erfolgter Betriebskostenabrech-
nung beziehungsweise nach Ein-
tritt der Abrechnungsreife aus ma-
teriell-rechtlicher Sicht grundsätz-
lich keinen Anspruch mehr hat, und 
nicht erklärt, den Klageantrag nun 
auf den Nachzahlungsbetrag stüt-
zen zu wollen. Dabei wird verkannt, 
dass ein Kläger, der den Inhalt eines 
Mietkontos vorträgt, in das Ansprü-
che auf Nebenkostenvorauszahlun-
gen eingestellt sind, beim Fehlen 
weiterer Erklärungen zum Ausdruck 
bringt, dass er diese Ansprüche 
(und nicht Nachforderungen aus er-
teilten Abrechnungen) zum Gegen-
stand seiner Klage macht. Dass er 
sein Klagebegehren nicht umstellt, 
berührt allein die Schlüssigkeit, 
nicht aber die Bestimmtheit der Kla-
ge. Ändert ein Kläger trotz eines – 
grundsätzlich erforderlichen – Hin-
weises des Gerichts seine Klage in-
soweit nicht ab, verrechnet er also 
erbrachte Zahlungen mit nicht mehr 
bestehenden Forderungen, dann ist 
die Klage nicht als unzulässig, son-
dern wegen Unschlüssigkeit der gel-
tend gemachten Forderungen (ganz 
oder teilweise) als unbegründet ab-
zuweisen.

BGH, Urteil vom 21.3.2018 –  
VIII ZR 84/17

±
Gewerberaum,  

Schriftform

a) Dem Schriftformerfordernis des 
§ 550 Satz 1 BGB kann auch gemäß 
§ 126 Abs. 2 Satz 2 BGB entspro-
chen werden, wonach es genügt, 
wenn über den Vertrag mehrere 
gleichlautende Urkunden aufge-
nommen werden und jede Partei 
die für die andere Partei bestimm-
te Urkunde unterzeichnet. 

b) Für die Einhaltung der Schrift-
form des § 550 Satz 1 BGB ist es 
dann ausreichend, wenn die Ver-
tragsparteien gleichlautende Ver-
tragsurkunden unterzeichnen. Ei-
nes Zugangs dieser Urkunden beim 
jeweiligen Vertragspartner bedarf 
es insoweit nicht.

BGH, Urteil vom 7.3.2018 –  
XII ZR 129/16
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Wer zahlt den Notdienst?
 Vermieter durfte Pauschale nicht auf Mieter umlegen

Pauschale einen Notdienst damit 
zu betrauen. Das beanstandete 
auch niemand. Ein Problem wur-
de erst daraus, als diese Gebühr 
in der Nebenkostenabrechnung 
auftauchte. Dagegen verwahrten 
sich die Mieter. Sie vertraten die 
Meinung, dafür seien sie nicht zu-
ständig.

Das Urteil: Das Amtsgericht Char-
lottenburg stimmte der Rechtsauf-
fassung der Mieter zu. Ein derarti-
ger Notdienst diene überwiegend 
den Interessen des Eigentümers, 
denn dadurch werde gewährleis-
tet, „dass von ihm fachlich und 
kostenmäßig gebilligte Maßnah-
men ergriffen werden“. Ansons-
ten müsse man nämlich davon aus-
gehen, dass die Mieter die Angele-
genheit selbst in die Hand nehmen. 
Die Pauschale gehöre zu den Ver-
waltungskosten, die generell nicht 
umlagefähig seien.

 

Wenn der Eigentümer einer Wohn-
anlage einen Notdienst engagiert, 
der außerhalb der Geschäftszei-
ten der Hausverwaltung Notru-
fe annimmt und bearbeitet, dann 
muss er nach Auskunft des Info-
dienstes Recht und Steuern der 
LBS die Kosten dafür selbst be-
gleichen. Er kann die Pauschale 
nicht auf die Mieter umlegen.

Amtsgericht Berlin-Charlottenburg – 
Aktenzeichen 215 C 311/17

Der Fall: Es kann immer wieder ge-
schehen, dass nachts, am frühen 
Morgen oder an Sonn- und Feier-
tagen in einer Wohnanlage Not-
situationen wie zum Beispiel Was-
serschäden auftreten. In solchen 
Fällen benötigen die Mieter ei-
nen Ansprechpartner, dem sie das 
melden können. Deswegen ent-
schied sich ein Immobilieneigen-
tümer in Berlin dafür, gegen eine 

Wo der Streit köchelt
Urteile rund um die Nutzung der Küche in einer Immobilie

Ein Mieter in Berlin hatte ein selt-
sames Erlebnis: Ihm wurde beim 
Besichtigungstermin eine hoch-
wertige Einbauküche vorgeführt, 
doch nach Vertragsabschluss fand 
sich dort plötzlich ein sehr viel ein-
facheres, billigeres Modell. Das 
Landgericht Berlin (Aktenzeichen 
65 S 366/04) entschied, dass dies 
kein korrektes Vorgehen des Ei-
gentümers gewesen sei. Der Mie-
ter habe einen Anspruch darauf, 
genau das Modell zu erhalten, das 

nachdem dieser die Geräte ent-
fernt hatte. Sein Argument: Die Kü-
che sei nicht abgenutzt gewesen 
und habe immerhin ursprünglich 
15.000 Mark gekostet. Das Land-
gericht Berlin (Aktenzeichen 62 S 
13/01) sah das nicht so. Ein Vier-
teljahrhundert liege weit über der 
durchschnittlichen Nutzungsdau-
er, der Zustand des Objekts sei au-
ßerdem nicht substantiiert darge-
legt worden, weswegen es keine 
Entschädigung gebe.

zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses in der Wohnung einge-
baut gewesen sei.

Auch eine Küche kommt ins Al-
ter. Mit fortschreitender Zeit hat 
der Eigentümer immer geringere 
Schadenersatzansprüche, wenn 
der Mieter sie beschädigt oder 
entfernt. Das musste ein Eigentü-
mer erfahren, als er bei einer über 
25 Jahre alten Küche von seinem 
Mieter Schadenersatz forderte, 

Quelle: Infodienst  
Recht und Steuern der LBS
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MIETE UND MIETRECHT

Wo der Streit köchelt
Urteile rund um die Nutzung der Küche in einer Immobilie

Wenn aus einem defekten Küchen-
rohr regelmäßig unangenehme Ge-
rüche austreten, dann muss sich 
ein Mieter das nicht gefallen lassen. 
Im konkreten Fall waren die Folgen 
des Mangels besonders schwer-
wiegend, weil es sich um eine offe-
ne Küche handelte und deswegen 
die komplette Wohnung von den 
Ausdünstungen betroffen war. Das 
Landgericht Berlin (Aktenzeichen 
67 S 342/17) entschied, hier sei ei-
ne Mietminderung in Höhe von zehn 

Prozent angebracht. Die Bewohner 
hatten eigentlich 15 Prozent für an-
gemessen gehalten.

Wenn eine Küche dem Mieter le-
diglich zur Nutzung überlassen 
wird und nicht Bestandteil des 
Mietvertrages ist, dann trifft den 
Eigentümer keine Instandhal-
tungs- und Instandsetzungspflicht. 
Das musste eine Mieterin erfah-
ren, als Kühlschrank und Geschirr-
spülmaschine kaputt gingen und 

sie vom Eigentümer eine Repara-
tur forderte. Das Amtsgericht Neu-
kölln (Aktenzeichen 18 C 182/17) ur-
teilte, hier könne kein Mietmangel 
vorliegen, weil die Küche im Sinne 
des Vertrages gar nicht zur Woh-
nung gehöre. Rechtlich sei eine 
solche Lösung unbedenklich, denn 
ein Vermieter sei nicht verpflichtet, 
eine Einbauküche zur Verfügung zu 
stellen.
  

Warmwasser auch im Sommer
Vermieter muss entsprechende Versorgung einer Wohnung sicherstellen

Im Hochsommer ist es vielleicht 
für viele Mieter nicht ganz so 
wichtig wie im Winter, jederzeit 
über Warmwasser aus den Leitun-
gen zu verfügen. Trotzdem besteht 
ein unbedingter Anspruch darauf, 
der im Rahmen einer einstweili-
gen Verfügung durchgesetzt wer-
den kann. So entschied es nach 
Auskunft des Infodienstes Recht 
und Steuern der LBS die Recht-
sprechung. 

Landgericht Fulda – 
Aktenzeichen 5 T 200/17

Der Fall: Eines Tages Ende Juni 
stellte eine Familie mit zwei Kin-
dern (zwei und acht Jahre alt) 
fest, dass die Heizung in der ge-
mieteten Wohnung nicht mehr 
funktionierte. Das hatte zur Fol-
ge, dass auch kein Warmwasser 
mehr verfügbar war. Trotz etlicher 
Versuche kam keine Kontaktauf-
nahme zum Eigen tümer zustan-
de. Schließlich erließ das von den 
Mietern angerufene Amtsgericht 
eine einstweilige Verfügung, wo-
nach die Versorgung mit Warm-
wasser wiederhergestellt wer-

den müsse. Der Eigentümer hatte 
zwar zwischenzeitlich für Abhil-
fe gesorgt, aber nun stritten bei-
de Parteien noch um die gerichtli-
chen Auslagen.

Das Urteil: Die Mieter hätten kor-
rekt gehandelt, stellten die Richter 
fest, indem sie zunächst auf ver-
schiedenen Wegen um eine Ab-
hilfe baten und schließlich vor Ge-

richt zogen. „Die Versorgung mit 
Warmwasser hat für die Körper-
hygiene des Menschen erhebliche 
Bedeutung, zumal im Hochsommer, 
da der menschliche Körper bei ho-
hen Außentemperaturen verstärkt 
zum Schwitzen neigt“, hieß es in 
der Urteilsbegründung. Der Eigen-
tümer musste Gerichtskosten und 
Prozesskostenhilfe in Höhe von 
rund 230 Euro bezahlen.
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+
Untervermietung,  

Kündigung

Leitsatz:

Überlässt der Mieter die von ihm 
angemietete Wohnung ohne Er-
laubnis des Vermieters entgeltlich 
an Touristen, kann seiner Pflicht-
verletzung das für den Ausspruch 
einer verhaltensbedingten außer-
ordentlichen oder ordentlichen 
Kündigung hinreichende Gewicht 
fehlen, wenn dem Vermieter sei-
nerseits vor Ausspruch der Kündi-
gung eine erhebliche Pflichtverlet-
zung zur Last gefallen ist, indem er 
durch Maßnahmen, die der Aufklä-
rung des Verdachts der unerlaub-
ten Gebrauchsüberlassung dienen, 
das allgemeine Persönlichkeits-
recht des Mieters schwerwiegend 
verletzt hat.

LG Berlin, Urteil vom 3.7.2018 –  
67 S 20/18, zitiert nach juris

–
Mietpreisbremse, 

Aussetzung des  

Verfahrens

Leitsatz:

Es entspricht pflichtgemäß aus-
geübtem Aussetzungsermessen, 

wenn ein Gericht analog § 148 ZPO 
einen Rechtsstreit bis zu einer Ent-
scheidung des BVerfG über die 
Verfassungsgemäßheit der sog. 
Mietpreisbremse aussetzt, sofern 
die §§ 556d ff. BGB für den Aus-
gang des Rechtsstreits entschei-
dungserheblich sind.

LG Berlin, Beschluss vom 7.6.2018 – 
67 T 66/18, zitiert nach juris

–
Schönheitsreparaturen,

Vermieterpflicht

Leitsatz:

Ist die klauselmäßige Vereinba-
rung in einem Wohnungsmietver-
trag, wonach der Mieter die Schön-
heitsreparaturen durchzuführen 
habe, deswegen unwirksam, weil 
die Wohnung zu Beginn des Miet-
verhältnisses einen unrenovierten 
Zustand aufwies, führt dies nicht 
ohne Weiteres dazu, dass nunmehr 
der Vermieter nach § 535 Abs. 1 
Satz 2 BGB verpflichtet ist, wäh-
rend des Mietverhältnisses regel-
mäßig Schönheitsreparaturen zur 
Erhaltung des vertragsgemäßen 
Zustands der Mietsache durchzu-
führen. Vielmehr kann die durch 
die Unwirksamkeit der Schön-
heitsreparaturklauseln entstehen-
de „Vertragslücke“ unausgefüllt 
bleiben, so dass keine der Miet-
vertragsparteien eine einforderba-
re Verpflichtung trifft, Schönheits-
reparaturen durchzuführen, aber 
beide Teile – der Mieter jederzeit, 

der Vermieter nur nach Maßgabe 
des § 555a BGB – dazu berechtigt 
sind. Jedenfalls schuldet der Ver-
mieter in einem solchen Fall nur ei-
nen „unrenovierten“ Zustand der 
Wohnung und damit keine Schön-
heitsreparaturen; es ist unerheb-
lich, ob sich der Dekorationszu-
stand der vertragsgemäß „unreno-
viert“ übergebenen Wohnung mit 
dem Beginn des Mietverhältnisses 
weiter verschlechtert hat.

LG Berlin, Urteil vom 2.5.2018 –  
18 S 392/16 – zitiert nach juris

–
Schönheitsreparaturen, 

Wirksamkeit

Leitsatz:

Die AGB-Klausel in einem Woh-
nungsmietvertrag „Die Schön-
heitsreparaturen werden vom 
Mieter getragen“ kann eine Über-
bürdung der Schönheitsreparatur-
pflicht auf die Mieter bewirken, 
wenn ihnen die Wohnung in reno-
viertem Zustand übergeben wird. 
Das Verbot des § 536 Abs. 4 BGB, 
wonach die mietrechtlichen Ge-
währleistungsansprüche des Mie-
ters nicht abbedungen werden 
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können, steht der Überbürdung der 
Schönheitsreparaturpflicht auf die 
Mieter nicht grundsätzlich entge-
gen.

LG Berlin, Urteil vom 2.5.2018 –  
64 S 120/17, zitiert nach juris

+
Mietvertrag, 

Mietpreisbremse

Leitsatz:

Eine mietvertragliche Vereinba-
rung, die den Beweismittelkanon 
der ZPO mit Blick auf eine etwai-
ge spätere zivilgerichtliche Ermitt-
lung der gemäß § 556d BGB preis-
rechtlich zulässigen Miete be-
schränkt, ist gemäß § 556g Abs. 1 
Satz 1 BGB unwirksam.

LG Berlin, Vorlagebeschluss  
vom 12.4.2018 – 67 S 328/17,  
zitiert nach juris

+
Untervermietung,  

Nachweise

Orientierungssatz:

1. Zu dem berechtigten Interes-
se an einer nach § 553 Abs. 1 BGB 
beanspruchten Untervermietung 
muss der Mieter dem Vermieter 
zwar plausible und wahrheitsge-
mäße Angaben machen; ein An-
spruch des Vermieters, dass ihm 
für solche Angaben geeignete Be-
weise vorgelegt werden, bevor er 
über die Erteilung der Erlaubnis 
eine Entscheidung trifft, besteht 
nicht.

2. Dies gilt auch dann, wenn der 
Mieter als Grund für den Wunsch 
zur Untervermietung den Umstand 
anführt, sich die Wohnung wegen 
der Maßgabe des SGB II zu hohen 
Wohnkosten allein nicht länger 
leisten zu können. Der Vermieter 
ist nicht berechtigt, eine Entschei-
dung über die Erteilung der Erlaub-
nis davon abhängig zu machen, 
dass der Mieter zunächst einen ak-
tuellen und vollständigen Bescheid 
über Leistungen des Jobcenters 
vorlegt.

LG Berlin, Urteil vom 11.4.2018 – 66 
S 275/17, zitiert nach juris

±

Mieterhöhung,  

Orientierungshilfe

Leitsatz d. Red.:

1. Entscheidend für die Einordnung 
als Abstellraum ist eine Erhöhung 
des Nutzwertes, eine Mindestgrö-
ße setzt die Orientierungshilfe in-
sofern nicht voraus. Allein ent-
scheidend ist, dass es sich um ei-
ne solche Vorrichtung handelt, die, 
trotz geringer Grundfläche, eine 
sinnvolle Nutzung als zusätzlicher 
Stauraum ermöglicht, sei es mit-
tels Einbringung von Regalböden, 
sei es zur Verstauung schmaler 
sperriger Haushaltsgeräte wie z.B. 
Besen, Eimer oder Staubsauger.

2. Als wohnwerterhöhend ist das 
vom Vermieter zur Verfügung ge-
stellte PKW-Parkplatzangebot in 
der Nähe auch dann zu werten, 
wenn die Parkplätze nur gegen 
eine gesondert zu zahlende Mie-
te genutzt werden können. Dies 
beseitigt die wohnwerterhöhen-
de Eigenschaft nach der Orientie-
rungshilfe zur Spanneneinordnung 

für den Mietspiegel 2017 nach 
dem Wortlaut des Merkmals nicht. 
Auch ein separat gegen Entgelt ge-
mieteter Stellplatz wird im Sinne 
der Merkmalsgruppe „zur Verfü-
gung gestellt“.

AG Schönberg, Urteil vom 
13.4.2018 – 17 C 188/17, zitiert  
nach juris

+

Zahlungsverzug,  

Kündigung

Leitsatz:

Einer Zahlungspflichtverletzung des 
Mieters kann die für den Ausspruch 
einer ordentlichen Kündigung ge-
mäß § 573 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 BGB 
erforderliche Erheblichkeit feh-
len, wenn sich der Vermieter in en-
gem zeitlichen Zusammenhang mit 
der dem Mieter zur Last gelegten 
Pflichtverletzung diesem gegen-
über selbst in Zahlungsverzug be-
funden hat.

LG Berlin, Urteil vom 20.3.2018 –  
67 S 12/18, zitiert nach juris
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 Ich wohne seit mehr als  
20 Jahren in einer Mietwohnung. 
Nun hat die Eigentümerin die 
Wohnung verkauft. Die neuen  
Eigentümer „drohen“ mir mit  
einer Eigenbedarfskündigung. 
Nach 20 Jahren Mietdauer geht 
das doch nicht, oder?

Marlies B., Berlin

Bedauerlicherweise spielt die lan-
ge Mietdauer bei derartigen Sach-
verhalten nur eine untergeordne-
te Rolle. Sollte die gesetzliche Kün-
digungsbeschränkung nach § 577a 
BGB i.V.m. Kündigungsschutzklau-
sel-Verordnung nicht gegeben sein, 
besteht für den/die (neuen) Vermie-
ter bei Vorliegen der Tatbestandsvo-
raussetzungen auch bei derart lan-
ger Mietdauer durchaus die Mög-
lichkeit, das Mietverhältnis durch 
Ausspruch einer Eigenbedarfs-
kündigung zu beenden. Die Kündi-
gungssperrfrist setzt voraus, dass 
an Ihrer Wohnung nach Überlassung 
an Sie Wohnungseigentum begrün-
det und dieses veräußert worden ist. 
Dann kann eine Eigenbedarfskün-
digung in Berlin erst nach 10 Jahren 
nach erstmaliger Veräußerung aus-
gesprochen werden. Diese Voraus-
setzungen sind bestenfalls anhand 
des Grundbuches zu prüfen. Gilt die 
Kündigungsbeschränkung nicht, 
bleibt lediglich die Einhaltung der 
Kündigungsfrist von 9 Monaten bzw. 
die Geltendmachung eines Härte-
falls nach § 574 BGB.   

In dieser Rubrik beantworten wir kurz 
allgemeine Fragen, die Sie an uns ge-
richtet haben. Selbstverständlich kann 
dies keine Rechtsberatung ersetzen. Je-
doch kann die Beantwortung der Fra-
gen Anlass bieten, die Angelegenheit 
rechtlich tiefgreifender zu betrachten. 
Manchmal ist sie auch Indiz dafür, dass 
ein weiteres Vorgehen nicht geboten er-
scheint.
 

 Ich habe einen Mietvertrag 
über eine kleine Wohnung abge-
schlossen. Er begann zum 1.5.2018 
und soll zum 31.7.2019 enden. 
Freunde haben mir jetzt gesagt, 
dass man das so nicht vereinbaren 
kann und mein Mietvertrag des-
halb nichtig ist. Stimmt das?

Jessica Z., Berlin

Seit einigen Jahren ist der Ab-
schluss eines befristeten, d.h. ei-
nes Zeitmietvertrages in der Wohn-
raummiete nur bei Vorliegen der 
gesetzlich genannten Befristungs-
gründe nach § 575 Abs. 1 Nr. 1 - 3 
BGB zulässig. Befristungsgrün-
de sind der Eigennutzungswunsch 
des Vermieters, die geplante Ver-
mietung an einen Dienstverpflich-
teten oder eine avisierte umfang-
reiche bauliche Maßnahme – je-
weils nach Ablauf der Mietzeit. Der 
Befristungsgrund ist dem Mieter 
schriftlich mitzuteilen. Liegt ein Be-
fristungsgrund nicht vor oder ist er 
nicht schriftlich mitgeteilt, gilt das 
Mietverhältnis nach § 575 Abs. 1 
Satz 2 BGB als auf unbestimmte 
Zeit geschlossen. Ihr Mietvertrag 
mag gegebenenfalls im Hinblick auf 
die Befristung unwirksam sein, er 
ist aber nicht nichtig.   

Sie fragen, wir antworten ...

FRAGEN UND ANTWORTEN

 Ich bin alleinige Mieterin 
einer Wohnung. Seit einiger Zeit 
besucht mich mein Freund regel-
mäßig - vor allem an den Wo-
chenenden. Nun hat mir mein 
Vermieter ein Schreiben geschickt, 
in dem er anmerkt, dass auf-
grund des häufigen Besuches mei-
nes Freundes höhere Nebenkos-
ten anfielen. Er bezieht sich auf 
§ 560 Abs. 4 BGB und möchte ab 
kommendem Monat die Voraus-
zahlung für die Betriebskosten er-
höhen. Nun fragen wir uns, ob 
der Vermieter das darf?

Sonja M., Berlin

Nein, so einfach darf er das nicht! 
Sind Vorauszahlungen auf Be-
triebskosten mietvertraglich ver-
einbart, kann der Vermieter zwar 
grundsätzlich gemäß § 560 Abs. 4 
BGB eine Anpassung der Voraus-
zahlungen auf angemessene Höhe 
durch Erklärung in Textform geltend 
machen. Dies ist nach dem Wortlaut 
des Gesetzes aber nur „nach einer 
Abrechnung“ möglich. Stellt sich 
also bei der nächsten Betriebskos-
tenabrechnung heraus, dass die 
monatlichen Vorauszahlungsbeträ-
ge nicht ausreichen, kann der Ver-
mieter eine Erhöhung geltend ma-
chen. So mal eben „zwischen-
durch“ geht das nicht. Im Übrigen 
besteht die Möglichkeit nach § 560 
Abs. 4 BGB für alle Mietvertrags-
parteien und bezieht sich sowohl 
auf Erhöhungen als Herabsetzun-
gen der Vorauszahlungsbeträge.  
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ANSCHLUSSFÖRDERUNG

Auf Vorlage der Senatorin für 
Stadtentwicklung und Wohnen, 
Katrin Lompscher, hat der Senat 
in seiner Sitzung vom 3.7.2018 den 
Bericht über die Auswirkungen des 
Wegfalls der Anschlussförderung 
im sozialen Wohnungsbau 2017 be-
schlossen. Vom Wegfall der An-
schlussförderung sind von 2003 bis 
Ende 2017 insgesamt 713 Objekte 
mit 27.786 Mietwohnungen und ca. 
3.400 Wohnungen selbstnutzender 
Eigentümer betroffen.

Die Auswirkungen des Wegfalls der 
Anschlussförderung stellen sich – 
wie schon in den Vorjahren – dif-
ferenziert dar. Mit dem Ende der 
Grundförderung dürfen die Eigen-
tümer die Miete entsprechend der 
ortsüblichen Vergleichsmiete für 
nichtpreisgebundenen Wohnraum 
nach dem Berliner Mietspiegel bis 
zur Höhe der vollen Kostenmiete 
anheben. Eine Befragung der Ei-
gentümer/Verwalter ergab jedoch, 
dass

•   für 10 % der Wohnungen Mie-
ten von unter 6,00 €/m² monatlich 
verlangt werden,

•   die Nettokaltmieten bei 61 % der 
Wohnungen zwischen 6,00 und 
7,50 €/m² monatlich liegen,

•   29 % der Wohnungen Mieten ab 
7,50 €/m² monatlich aufweisen.

Die Mietsteigerungen seit dem En-
de der 15-jährigen Förderzeit liegen 
für rund 20 % der Wohnungen unter 
1 €/m² Wohnfläche monatlich. Rund 
19 % der Wohnungen weisen Miet-
steigerungen zwischen 1 und 2 €/m² 
Wohnfläche monatlich auf.

Senat beschließt den Bericht über die  
Auswirkungen des Wegfalls der Anschluss-
förderung im sozialen Wohnungsbau 2017

Mieterinnen und Mieter, für die die 
Belastungen aus den Mieterhö-
hungsverlangen nicht tragbar sind, 
können einen Mietzuschuss be-
antragen. Mit 180 Bewilligungen 
liegt die Zahl der Fälle im Jahr 2017 
deutlich über dem Mittel der Vor-
jahre (2015: 66 Bewilligungen; Vor-
jahr 2016: 146 Bewilligungen). Bis 
Jahresende 2017 haben insgesamt 
2.445 Mieterhaushalte einen Zu-
schuss zur Miete und 951 Mieterin-
nen und Mieter Umzugskostenhil-
fen erhalten. Dafür wurden bis Ende 
2017 8,3 Mio. € bewilligt. Für selbst-
genutzte Eigentumsobjekte wurden 
im Rahmen des Härteausgleichs 
15,8 Mio. € aufgewendet.

Von insgesamt 713 vom Wegfall der 
Anschlussförderung betroffenen 
Objekten sind bis Ende 2017 die Ei-
gentümer von 182 Objekten von In-
solvenz betroffen. Die Anzahl der 
Objekte im Insolvenzverfahren hat 
sich gegenüber dem Vorjahr 2016 
nicht verändert. Die damalige Ex-
pertenkommission zur Anschluss-
förderung war insgesamt von rund 
290 Insolvenzfällen ausgegangen.

Um den Rückgang an Belegungs-
bindungen für den sozialen Woh-
nungsbau in den Beständen ohne 
Anschlussförderung aufzuhalten, 
wurde Mitte 2017 der bisherige § 5 
Wohnraumgesetz Berlin gestrichen. 
Dieser sah einen Auslauf der Bin-
dungen bei Verkauf oder wirtschaft-
lichem Eigentumsübergang vor. Dies 
ist nun seit dem 29.07.2017 nicht 
mehr möglich. Auch im Verkaufsfall 
bleiben die Bindungen bestehen.

Für weitere Verbesserungen bei So-
zialmietwohnungen mit und ohne 

Anschlussförderung wird aktuell ein 
eigenes Berliner Gesetz für den so-
zialen Wohnungsbau erarbeitet. Das 
entsprechende parlamentarische 
Gesetzgebungsverfahren wird der-
zeit vorbereitet. Insgesamt wurden 
durch die Nichtgewährung der An-
schlussförderung (zweite Förder-
phase über weitere 15 Jahre) bisher 
1.262 Mio. € eingespart.

Näheres siehe hierzu unter  
www.stadtentwicklung.berlin.de.
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durch Beschuss aus den halbrun-
den Wiekhäusern ferngehalten.

Hinter dem Prenzlauer Tor findet 
sich ein Ensemble aus Reethäusern, 
die den Weg zum Stadthafen wei-
sen. Hier beginnt auch der Temp-
liner Kanal, der den Röddelinsee 
mit dem Templiner See verbindet.

Templin liegt inmitten dreier Groß-
schutzgebiete und hat neben der 
mittelalterlichen Stadtmauer eine 
wunderbare Umgebung zu bieten.

Die Stadt ist Ausgangspunkt für 
Wanderungen durch das Biosphä-
renreservat Schorfheide Chorin. 
Umgeben von Templiner See, dem 
Röddelinsee und dem Lübbesee 
bietet die Stadt ein hohes Maß an 
Erholung und Freizeitgestaltung.

Die Badeseen verfügen über glas-
klares Wasser und laden nicht nur 
im Sommer zum Verweilen ein. Mit 

Unterwegs im Umland

Templin, ca. 80 km nordöstlich 
von Berlin gelegen, ist mit der Re-
gionalbahn in 1 ½ Stunden zu er-
reichen. Die Stadt gilt als Kleinod 
der Uckermark und ist bekannt für 
ihre schöne Altstadt mit der Mag-
dalenen-Kirche und dem histo-
rischen Rathaus. Templin ist die 
achtgrößte Stadt Deutschlands, 
obwohl es nur ca. 16.000 Einwoh-
ner zählt. Zur Kernstadt gehören 
nämlich viele Ortsteile, bewohn-
te Gemeindeteile und Wohnplät-
ze, die die Stadt zur achtgrößten 
Stadt Deutschlands machen. Die 
Kernstadt selbst ist überschaubar 
und für einen Kurzbesuch wie ge-
schaffen.

Die barocke Magdalenen-Kirche 
ist weithin sichtbar. Ihr Turm kann 
bestiegen werden und bietet einen 
herrlichen Panoramablick auf die 
Stadt und die sie umgebende Land-
schaft. Bei der Magdalenen-Kirche 
handelt es sich um einen dreischif-
figen Hallenbau aus dem 18. Jahr-
hundert. Das Rathaus am Markt ist 
umgeben von Fachwerkhäusern.

Wer den Aufstieg auf den Kirch-
turm scheut, wählt den Rundgang 
auf dem Stadtmauerweg. Auf einer 
Länge von 1.735 m ist die Stadtmau-
er vollständig erhalten. Die mäch-
tigen Mauern sind bis zu 7 m hoch. 
50 Wiekhäuser, die der Stadtver-
teidigung dienten und die Stadt-
tore sind noch vorhanden – darun-
ter das Berliner Tor, das Mühlentor, 
das Prenzlauer Tor und der Pulver-
turm. Die Stadtmauer besitzt kei-
nen typischen Wehrgang auf ihren 
Zinnen, vielmehr wurde der Feind 

etwas Glück lässt sich der See-
adler, der Wanderfalke und der 
Schwarzstorch hier beobachten.

Aufgrund seiner Lage am Natur-
park Uckermärkische Seen und 
dem Biosphärenreservat Schorf-
heide-Chorin findet sich hier ein 
sehr schönes Wandergebiet. Et-
wa 390   km gut markierte Wander-
wege führen durch die reizvolle 
Landschaft. Der uckermärkische 
Radrundweg streift 180 Seen, die 
als Rückzugsgebiet für verschie-
dene Vogelarten gelten. Dennoch 
sind Teile dieser Seen als Bade-
seen ausgewiesen.

Besonders reizvoll ist ein Ausflug 
mit der Draisine von Templin nach 
Fürstenberg auf einer 30 km langen 
ehemaligen Bahnstrecke.

Wer in Templin kuren möchte, der 
kann das. Mit der Eröffnung der Na-
turtherme im Jahr 2000 wurde der 

TemplinTemplin

AUSFLUGSTIPP
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Stadt die staatliche Anerkennung 
als Thermalsole Heilbad verliehen.

Mit dem Auto ist Templin von Berlin 
aus über die B 109 in ca. 1 Stunde 
und 20 Minuten zu erreichen. 

Ein Ausflug in den Sommermona-
ten lohnt hier besonders, da zahl-
reiche Tier- und Vogelarten beob-
achtet werden können.

G. R.

Abb. (v. l.):
Wanderweg in der Schorfheide
Stadtmauer
Uckermärkische Landschaft
Fachwerkhäuser
Templiner Panorama
Akzisehaus 
Stoppelfeld
Stadtpfarrkirche St. Maria Magdalena
Stadttor

AUSFLUGSTIPP
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Hauptgeschäftsstelle
Konstanzer Straße 61, 10707 Berlin Mo, Di, Mi, Do 9 – 19.00
Telefon 921 02 30-10, Fax 921 02 30-11  Fr 9 – 14.00
zentrale@mieterschutzbund.berlin Sa 10 – 14.00
Beratung nach Voranmeldung

 
Filiale Mitte Mo 9 – 17.00
Torstraße 25, 10119 Berlin Di 9 – 19.00
Telefon 921 02 30-30, Fax 921 02 30-31 Mi 9 – 17.00 
mitte@mieterschutzbund.berlin Do 9 – 18.00
Beratung nach Voranmeldung Fr 9 – 14.00

  
Filiale Neukölln Mo 9 – 17.00
Karl-Marx-Straße 51, 12043 Berlin Di 9 – 19.00
Telefon 921 02 30-50, Fax 921 02 30-51 Mi 9 – 18.00 
neukoelln@mieterschutzbund.berlin  Do 9 – 19.00 
Beratung nach Voranmeldung Fr 9 – 14.00 

 
Filiale Wedding 
Müllerstraße 53, 13349 Berlin Mo, Mi, Do 9 – 17.00
Telefon 921 02 30-40, Fax 921 02 30-41 Di 9 – 19.00 
wedding@mieterschutzbund.berlin Fr 9 – 13.00
Beratung nach Voranmeldung 

Die Telefonberatung

Sie brauchen eine schnelle und kompetente Aus-
kunft zu Mietrechtsfragen? Sie haben aber keine 
Zeit für eine Beratung in einer unserer Beratungs-
stellen oder wohnen außerhalb Berlins? Dann ist 
unsere telefonische Mieterberatung für Sie ideal.

Die Telefonberatung ist nur für kurze, grundsätz liche 
Fragen geeignet. Prüfungen von Mieterhöhungen, 
Betriebs- und Heizkostenabrechnungen oder neu 
abzuschließenden Mietverträgen können nur im 
Rahmen eines persönlichen Gespräches stattfinden.

Als Mitglied im Mieterschutzbund Berlin e. V. 
stellen Sie Ihre Fragen an unsere Anwälte/innen 
ausschließlich unter der Rufnummer:

921 02 30 60 diese Nummer ist für die  
Rechtsberatung der Mitglieder reserviert.

Zu folgenden Zeiten: 

Montag – Freitag von 12.00 – 14.00 Uhr sowie
Dienstag und Donnerstag von 17.00 – 19.00 Uhr

Mieter werben Mieter

Sind Sie mit uns zufrieden? Dann empfehlen Sie 
uns weiter. Für jedes von Ihnen geworbene Mit-
glied erhalten Sie 5,- Euro auf Ihr Mitgliedskonto 
und haben darüber hinaus die Chance auf zusätz-
liche Preise, die wir zum Jahresende verlosen.
Machen Sie mit – es lohnt sich!


